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Detox-Trend
Fragwürdige Detox-Lebensmittel für Schönheit und Gesundheit
Sigrid Röchter, Angela Clausen

Was verbirgt sich hinter dem Detox-Trend?

Hintergrund des Detox-Trends ist die Annahme, dass heutzutage viele 
Gifte und Schadstoffe aufgenommen werden und unser Körper sie 
nicht mehr vollständig ausscheiden kann. Diese Gifte, auch Schlacken 
genannt, reicherten sich im Körper an und sollen die Ursache für Abge-
spanntheit, Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, 
Übergewicht und sogar Krankheiten wie Krebs oder Demenz sein.
Die dabei aufgeführten Gifte und Schadstoffe, mit denen wir in 
Berührung kommen, kommen u. a. aus der Nahrung. Hier wer-

Das Modewort heißt „Detox“ und findet sich auf jeder zweiten Zeitschrift zu Essen und Ge-
sundheit, in Internetblogs, auf Tees, Smoothies und Nahrungsergänzungsmitteln. Mithilfe ent-
sprechender Kuren, Kapseln oder Pulver sollen vermeintliche oder echte Giftansammlungen im 
Körper abgebaut bzw. ausgeschieden werden und – laut Herstellern – zu mehr Energie führen, 
das Immunsystem stärken, das Gewicht reduzieren und ganz allgemein das Wohlbefinden stei-
gern. MedizinerInnen und ErnährungswissenschaftlerInnen halten dem allerdings entgegen, 
dass es schädliche Ablagerungen und Schlacken im Körper nicht gibt. Was ist also dran an die-
sem Trend?

DOI: 10.4455/eu.2019.021

Special | Detox-Trend 

den Schwermetalle wie Cadmium, Blei, Arsen 
oder Quecksilber aus Fleisch bzw. Fisch, Afla-
toxine und Alkaloide aus Getreide oder Ge-
müse, Acrylamid aus Gebackenem, Pestizide 
aus Gemüse und Obst, Konservierungsmittel 
oder auch Weichmacher genannt – die Liste 
ist lang. Aber auch eine unausgewogene Er-
nährung mit viel Fleisch, Wurst und Zucker 
wird häufig als Ursache für die Einlagerung 
sogenannter „Schlacken“ angeführt. Darüber 
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hinaus soll eine unausgewogene Ernährung 
zu einem Ungleichgewicht im Säure-Ba-
sen-Haushalt führen, was eine Anreicherung 
von Säuren im Körper zur Folge habe.
Regelmäßig durchgeführte Detox-Diäten 
bzw. der Verzehr von „reinigenden“ Lebens-
mitteln sollen Abhilfe schaffen und die Haut, 
das Lymphsystem sowie Darm und weitere 
innere Organe von Giftstoffen befreien, reini-
gen und den Säure-Basen-Haushalt wieder in 
Balance bringen. Im Internet sind zahlreiche 
Rezepte für selbstgemachte Detox-Tees, -Brü-
hen, -Smoothies, Detox-Latte oder auch für 
ein BlackDetox-Getränk zu finden.
Die Produktgruppe der „Nahrungsergän-
zungsmittel“ hat für den „Reinigungsbedürf-
tigen“ auch einiges zu bieten: Die angebotenen 
Kapseln enthalten verschiedene Pflanzenex-
trakte und sind z. T. zusätzlich mit Vitami-
nen und Mineralstoffen angereichert. Auch 
Produkte zur Darmreinigung sind hoch im 

Produktkategorien mit „Detox“-Auslobung Beispiele

Diäten basische Ernährung, Saft- oder Brühe-Kuren

Lebensmittel Säfte, Smoothies, Black-Detox, Flohsamen

Nahrungsergänzungsmittel Pflanzenextrakte, Vitamine, Mineralstoffe, Heilpilze, Zeolith, Inulin

Medizinprodukte Zeolith, Aktivkohle

pflanzliche Arzneimittel Mariendistel, Artischocke, Brennnessel

Kosmetik Cremes, Duschgel, Seife, Zahnpasta

sonstige Schuhsohlen, Wattepads, Schwämme

Kurs. Einige Stoffe, wie z. B. Mariendistel oder Artischocke, finden 
sich auch in pflanzlichen Arzneimitteln – traditionell angewendet 
zur Unterstützung der Verdauungsfunktion durch Anregung der 
Funktion des Leber-Galle-Systems.
 Tabelle 1 zeigt eine Übersicht mit Diäten und Produkten mit 
„Detox“-Auslobung.

Detox gibt es schon lange

Die Reinigung von Körper und Seele ist keine neue Idee. In nahezu 
allen Religionen hat das Fasten Tradition. Es soll Körper und Seele 
reinigen und einen Zustand innerer Ruhe herbeiführen. Auch in 
der traditionellen chinesischen Medizin (TCM), im Ayurveda oder 
bei Sebastian Kneipp lautete die Empfehlung vor einer Therapie, 
nach einem kalten Winter oder einfach zur Gesunderhaltung, den 
Körper zu entgiften. Dafür sind verschiedene Maßnahmen be-
schrieben, die teilweise auch heute noch eingesetzt werden. 
Der Fastenarzt Otto Buchinger prägte 1935 den Begriff „entschla-
cken“ im Zusammenhang mit dem von ihm beschriebenen „Heil-
fasten“. Der Begriff „Schlacke“ war bis dahin als Bezeichnung für 
die unverbrannten Rückstände der damals üblichen Kohleöfen ver-
wendet worden. Buchinger nutzte in seiner Therapie diesen bild-
haften Vergleich eines rußenden Ofens, der erst dann wieder zöge, 
wenn er von seinen Schlacken befreit wäre [2, 3]. Auch heute hat 
sich dieser Begriff „entschlacken“ als Sinn für das Entfernen von 
Überflüssigem, Störendem, ja Schädlichem erhalten.

Leber, Darm und Nieren  
sind die Hauptentgiftungsorgane

Leber, Darm und Niere sind die Hauptentgiftungsorgane des 
menschlichen Körpers. Sie arbeiten beim gesunden Menschen so 
zuverlässig, dass kaum schädliche Stoffe zurückbleiben [1]. Durch 
die Pfortader wird Blut, das neben Nährstoffen auch Abbau- und 
„Schadstoffe“ enthält, aus allen Bauchorganen in die Leber trans-
portiert. Dort werden diese Stoffe, wenn nötig, mit einer Vielzahl 
unterschiedlicher Enzyme verstoffwechselt und umgewandelt. 
Hierbei werden im Rahmen der sogenannten „Biotransformation“ 
nicht ausscheidbare – z. B. lipophile – Stoffe durch chemische Pro-
zesse in ausscheidbare Stoffe - wasserlösliche - umgewandelt [4–7].

Was bedeutet Detox?
Eine fachliche Definition des Begriffs 
„Detox“ existiert nicht. Nimmt man den 
Begriff wörtlich als Kurzform von Deto-
xifikation heißt es „Entgiftung“. In der 
wissenschaftlichen Medizin wird mit dem 
Begriff „Detoxifikation“ die physiologische 
Verstoffwechselung und ggf. Ausschei-
dung von toxischen Substanzen über 
Leber, Darm und Niere im Rahmen der 
Biotransformation beschrieben [1].
Zum anderen ist die „Entgiftung“ eine 
medizinische Behandlung, um gefährliche 
Mengen von Drogen, Alkohol, Medika-
menten oder anderen Giften aus dem Kör-
per zu entfernen. Diese physiologischen 
Vorgänge bzw. medizinischen Interventi-
onen sind jedoch nicht gleichzusetzen mit 
der Entgiftungs- und Entschlackungsidee 
des Detox-Trends [1].

Tab. 1: �Diät- und Produktbeispiele mit „Detox“-Auslobung
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Wasserunlösliche Überreste werden in der Leber mithilfe der Gallen-
flüssigkeit eingedickt und zu den Mahlzeiten mit dieser in den Zwölf-
fingerdarm entleert, wo die Stoffe weiter aufgespalten und zuletzt aus-
geschieden werden. Wasserlösliche Stoffe gehen zurück ins Blut und 
gelangen so in die Nieren. Dort wird das Blut „gefiltert“ und uner-
wünschte Stoffe, wie z. B. Schadstoffe, über den Harn ausgeschieden.
Auch der im Zusammenhang mit Detox häufig erwähnte Säu-
re-Basen-Haushalt wird, neben der Lunge, über die Nieren und 
Leber geregelt. Die Konstanthaltung des pH-Werts im intra- und 
extrazellulären Raum erfolgt durch verschiedene Puffersysteme. 
Der bedeutendste Puffer im Blut ist das Kohlensäure-Bicarbo-
nat-System. Das dabei entstehende Kohlendioxid (CO2) wird über 
die Lungen abgeatmet und die Wasserstoffionen (H+) über die Nie-
ren ausgeschieden. Eine gewisse Menge an Säure kann der Körper 
zudem über Schweiß und den Darm abgeben.

Bei der Verdauung verschiedener Nahrungs-
mittel können sowohl saure als auch basische 
Stoffe entstehen. Beispielsweise führt der Ver-
zehr von Fleisch, Mehlprodukten oder protein-
reichem Käse zu verstärkter Bildung von Säu-
ren. Da diese das Säure-Basen-Gleichgewicht 
im Blut (und somit den restlichen Körper) stö-
ren würden, werden sie über die Nieren mit 
dem Urin ausgeschieden. Im Gegensatz zum 
Blut kann daher der Säure- oder Basen-Anteil 
des Urins stark schwanken [8].

Wissenschaftliche Studien  
sind Mangelware

Tatsächlich gibt es Substanzen, die sich z. B. im 
Fettgewebe anreichern können, bspw. Dioxin, 
polychlorierte Biphenyle (PCB) oder auch toxi
sche Schwermetalle wie Blei oder Quecksilber [9, 
10]. Voraussetzung ist, dass diese Stoffe in einer 
bestimmten Konzentration oder über einen län-
geren Zeitraum hinweg aufgenommen werden. 
Einen Nachweis, dass solche Stoffe mithilfe einer 
Detox-Diät bzw. bestimmter „reinigender“ Le-
bensmittel aus dem Körper geleitet werden, gibt 
es allerdings nicht [7, 11].
Klein und Kiat resümierten in dem 2015 im 
Journal of Human Nutrition and Dietetics veröf-
fentlichten Review zu „Detox-Diäten zur Ent-
giftung und Gewichtsreduktion“, dass bisher 
keine Untersuchungen von Detox-Diäten nach 
strengen wissenschaftlichen Kriterien durch-
geführt wurden. Die wenigen veröffentlichten 
Studien leiden unter erheblichen methodischen 
Einschränkungen wie kleinen Stichproben, 
Probenahme-Bias, fehlenden Kontrollgruppen, 
Selbsteinschätzung der ProbandInnen und eher 
qualitativen als quantitativen Messungen.
Die Autoren stellen zusammenfassend fest, 
dass der Detox-Markt zwar boomt, es aber nur 
sehr wenig wissenschaftliche Belege gibt, um 
die Verwendung dieser Produkte zu unterstüt-
zen. Lediglich eine Handvoll klinischer Studien 
hätten gezeigt, dass Inhaltsstoffe, die in einigen 
Produkten enthalten sind, die Entgiftungsleis-
tung der Leber beeinflussen, wobei diese Studien 
methodisch fehlerhaft seien und nur auf klei-
nen ProbandInnenkollektiven basierten.
Wie es sich mit der Ausschleusung von Schla-
cken aus dem Körper verhält, ist schwer zu un-
tersuchen, so lange nicht definiert ist, was eine 
Schlacke überhaupt ist, um welche Stoffe bzw. 
Abbauprodukte es sich dabei handelt [12]. Für 
etliche Stoffe ist derzeit nicht genau bekannt, 
wie sie auf den Körper wirken oder wie sie ver-

Der Fastenarzt Otto 
Buchinger prägte 1935 
den Begriff „Schlacke“, 
der bis dahin als Be-
zeichnung für die un-
verbrannten Rückstände 
der damals üblichen 
Kohleöfen verwendet 
wurde.
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Leber, Darm und Nieren leisten (zusammen mit Haut und Lungen) 
die Hauptentgiftungsarbeit und Regulierung des Säure-Basen-Haus-
halts im Körper, sodass bei Gesunden kaum schädliche Stoffe zurück-
bleiben.
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Autophagie
In den letzten Jahren wurde häufiger der Begriff „Autophagie“ im Zusammenhang mit „Detox“ angeführt. Die 
„Autophagie“ bezeichnet einen kontinuierlich in jeder Zelle des Körpers ablaufenden Prozess, bei der beschä-
digte oder fehlerhafte Zellbestandteile abgebaut und ihre Grundbausteine zur Wiederverwertung bereitgestellt 
werden. Störungen in der Autophagie beim Menschen führen zu verschiedenen Krankheiten, da sich fehlerhafte 
Proteine und anderes schädliches Material in der Zelle ansammeln [16].
WissenschaftlerInnen konnten zeigen, dass Autophagie durch eine reduzierte Nahrungszufuhr aktiviert wird [17]. 
Inwieweit bestimmte Detox-Kuren oder Detox-Produkte allerdings auf diesen Prozess Einfluss haben und inwieweit 
daraus gesundheitliche Vorteile resultieren, wurde in klinischen Studien noch nicht untersucht.

stoffwechselt werden. Sicherlich spielt hierbei die 
Menge des aufgenommenen Stoffs eine Rolle, 
denn bekanntlich macht ja die Dosis das Gift. Im 
nächsten Schritt müsste dann untersucht wer-
den, ob eine Ansammlung bestimmter Stoffe 
überhaupt zu einer gesundheitlichen Beeinträch-
tigung führt. Von einem wissenschaftlichen 
Nachweis, dass bestimmte Nahrungsergän-
zungsmittel den Körper reinigen und gesund-
heitsförderlich sind, sind wir also weit entfernt.
Auch der Zusammenhang zwischen einer säure- 
oder basenbetonten Ernährungsweise und dem 
Gesundheitszustand wurde bisher nicht aus-
reichend untersucht. Einige Studien gibt es im 
Zusammenhang mit einer säurebetonten Ernäh-
rung und dem Risiko für Osteoporose [13–15]. 
In einer kürzlich erschienenen Übersichtsarbeit 
fassten Frassetto et. al (2018) zusammen, dass 
eine säurebetonte Ernährung bei Menschen mit 
gesunden Nieren nicht zu einer veränderten 
Knochendichte führt und kein Risiko für die Ent-
stehung von Osteoporose darstellt.

Detox-Diäten zur Reinigung 
und Gewichtsreduktion?

Anleitungen für Detox-Diäten finden sich in 
nahezu jeder Frauenzeitschrift. Hierbei handelt 
es sich um 5- bis 21-tägige Fastenkuren, kom-
biniert mit Bewegungs- und Entspannungsein-
heiten. Durch die Fastenkur sollen Schadstoffe 
ausgeschieden werden, der Stoffwechsel wieder 
in Schwung kommen und das Gewicht reduziert 
werden. Meistens startet die Diät mit mehreren 
Saft- und Suppentagen zur Eingewöhnung; in 
den folgenden Tagen wird auf säurebildende 
(z. B. Fleisch und Wurstwaren, stark Zuckerhal-
tiges) und verarbeitete Lebensmittel verzichtet.
Es gibt allerdings keine wissenschaftlichen Belege, 
dass diese Art der Ernährung die Ausscheidung 
von Giftstoffen fördert, den Säure-Basen-Haus-
halt beeinflusst bzw. zur langfristigen Gewichts-
reduktion oder Gesunderhaltung beiträgt.

Einzelne Elemente dieser Diät sind durchaus empfehlenswert. Eine 
fleischarme, aber gemüse- und obstreiche Ernährung mit mög-
lichst frischen Zutaten wird auch von der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) als gesundheitsfördernd erachtet. Auch die 
Kombination mit verschiedenen Entspannungs- und Bewegungs-
elementen gehört zum gesunden Abnehmen dazu.

Detox-Produkte

Detox-Produkte sind in ihrer Zusammensetzung sehr unter-
schiedlich. Zutaten können sein: Aloe Vera, Mariendistel, Anis, 
Chlorella, Fenchel, Flohsamen, Grüner Tee, Heilerde, Zeolith, Kal-
zium, Kürbiskerne, Kurkuma, Magnesium, Mate, Pfefferminze, 
Spirulina und viele mehr. Diese Inhaltsstoffe werden in Kapsel- 
oder Pulverform zur Entgiftung des Körpers oder als Ergänzung 
bei einer Entgiftungskur angeboten.
Tatsächlich enthalten viele „Detox“-Produkte jedoch Bestandteile, 
die einfach nur entwässernd – aber nicht entgiftend – wirken (wie 
Wacholderbeeren, Brennnessel, Schachtelhalm, grüner Hafer, Löwen-
zahn usw.). Die ständige Verwendung solcher Mittel in hoher Do-
sierung kann zur erhöhten Ausscheidung bestimmter Mineralstoffe 
führen und die Wirkung von Medikamenten abschwächen. Auch 
Stoffe, die im Darm Giftstoffe binden sollen, wie z. B. Aktivkohle oder 
Zeolith, können zu einer erhöhten Ausscheidung von Nährstoffen 
führen und langfristig einen Nährstoffmangel verursachen.
Bei den Pflanzenextrakten und -pulvern handelt es sich häufig um 
Arzneipflanzen wie Mariendistel, Artischocke oder Löwenzahn, die 
traditionell zur Förderung der Leber- und Gallenfunktion angebo-
ten werden. Wichtig zu wissen: Die in Lebensmitteln verwendeten 
Extrakte sind i. d. R. nicht identisch mit den im Arzneibuch bzw. 
den Monografien beschriebenen Arznei-Extrakten. Bei Lebensmit-
teln gibt es keine standardisierten Extrakte. Im Übrigen dürfen 
Lebensmittel auch keine pharmakologische Wirkung haben (§ 2 
Arzneimittelgesetz [AMG]) [18, 19].

Beispiel: Black Detox mit Aktivkohle

Anwendung in Lebensmitteln
Unter dem Hashtag #blackfood sind die Social Media voll von 
Fotos mit schwarzem Essen: Smoothies, Eis, Nudeln, Brötchen, 
Wraps, Burger, Gebäck, Desserts... Laut Verbraucherpanel des 
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Marktforschungsunternehmens GfK war Ak-
tivkohle schon 2017 der am stärksten wach-
sende Ernährungs- und Lifestyle-Trend über-
haupt mit 45 % Steigerung innerhalb eines 
Jahres [23]. Die gräulich bis tief schwarze 
Färbung der Lebensmittel erscheint zwar un-
gewohnt, hat aber einen gewissen Gruselwert. 
Wirklich wichtig sollen aber die inneren Werte 
sein – Detox.
Black-Detox-Smoothies bspw. bestehen aus 
Gemüse und Obst plus 1 Teelöffel (TL) Aktiv-
kohle. Abends getrunken, soll die „Activated 
Black Beauty“ bspw. Giftstoffe binden, die sich 
tagsüber aus den Zellen gelöst haben. Darü-
ber hinaus soll unangenehmer Körpergeruch 
gelindert und die Regeneration beschleunigt 
werden. Vor allem in Internetforen kursieren 
Berichte über die wundersame Wirkung bei 
Jetlag oder Kater.
Bisher fand Pflanzenkohle in Lebensmitteln 
nur als Farbstoff E 153 Verwendung, bspw. 
in Süßwaren wie Lakritz oder Dragees, in 
Fruchtsaftkonzentraten, Gelees und Mar-
meladen. Außerdem wird sie für schwarze 
Wachsüberzüge von Käse verwendet, auch 
für Bio-Produkte wie (geaschter) Saint-Mau-

Viele „Detox“-Produkte enthalten Bestandteile, 
die nur entwässernd, aber nicht entgiftend 
wirken, bspw. Brennnessel oder Löwenzahn. 
Ständige Verwendung in hoher Dosierung kann 
zur erhöhten Ausscheidung von Mineralstoffen 
führen und die Wirkung von Medikamenten 
abschwächen.

Beispiel: Mariendistel zur Leberreinigung?
Mariendistel wird häufig als pflanzliches Heilmittel beworben, 
welches die Leber schützt und reinigt. Es gibt pflanzliche Arz-
neimittel mit Auszügen aus Mariendistel-Früchten zur unter-
stützenden Behandlung bei chronisch-entzündlichen Leber
erkrankungen, Leberzirrhose und toxischen (durch Lebergifte 
verursachten) Leberschäden. Dabei handelt es sich um Arznei-
mittel mit standardisierten Extrakten und einer pharmakologi-
schen Wirkung (ESCOP-Monografie).
In einigen Kliniken wird die Disteltherapie bei Vergiftungen 
der Leber, die durch einen Knollenblätterpilz hervorgerufen 
wurde, angewandt, auch wenn die Datenlage diesbezüglich 
unzureichend ist [20].
Einige Studien sprechen dafür, dass Extrakte aus Marien-
distelfrüchten das Fortschreiten mancher Leberkrankheiten, 
etwa einer Leberverfettung, verlangsamen können. In den 
Leitlinien [21] für nichtalkoholische Fettlebererkrankungen 
(NAFLD) steht allerdings, dass der Einsatz von Silymarin aus 
der Mariendistel aufgrund der jetzigen Datenlage nicht emp-
fohlen werden kann.
Die in Lebensmitteln verwendeten Extrakte sind im Vergleich 
zu pflanzlichen Arzneimitteln häufig nicht so stark aufgerei-
nigt. Werden also geringere Mengen – ohne pharmakologi-
sche Wirkung – verwendet, ist der Nutzen solcher Produkte 
sehr fraglich.
Die bei der Europäischen Union (EU) beantragte gesundheits-
bezogene Angabe (Health Claim) hinsichtlich der leberpro-
tektiven Wirkung von Mariendistel steht auf der sogenannten 
On-Hold-Liste [22], über eine Zulassung durch die EU-Kom-
mission wurde noch nicht entschieden. Solange dürfen wis-
senschaftlich korrekte Aussagen getätigt werden – sofern sie 
sich auf das Produkt als solches und nicht nur auf eine Zutat 
beziehen. Häufig ist das aber gar nicht nötig, da alleine die 
Erwähnung von in der Volksheilkunde bekannten Pflanzen – 
in diesem Fall Mariendistel – oft schon ausreicht, um bei Ver-
braucherInnen eine bestimmte (heilende) Erwartungshaltung 
auszulösen.

Nicht nur der Nutzen von Mariendistel-Extrakten in Lebensmit-
teln ist fraglich, denn sie sind häufig nicht so stark aufgereinigt 
und werden in geringeren Mengen – ohne pharmakologische 
Wirkung – verwendet.
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re-Ziegen- oder Morbier-Käse. Zugelassen ist 
der Farbstoff für alle Lebensmittel. Ausgenom-
men sind lediglich unbehandelte und solche 
Lebensmittel, die laut Gesetz nicht durch Zu-
satzstoffe verändert werden sollen.

Aktivkohlearten
Bei Aktivkohle (Carbo activatus) wird zwischen 
Pflanzenkohle (Carbo medicinalis vegetabilis) 
und Tierkohle (Carbo animalis) unterschieden. 
Letztere wird aus Tierblut (Blutkohle) oder 
aus Knochen (Knochenkohle) hergestellt. Als 
Lebensmittelfarbstoff ist nur Pflanzenkohle 
zugelassen. Pflanzenkohle (E 153) entsteht 
laut Verordnung (EU) 231/2012 [24] beim 
unvollständigen Verbrennen (Verkohlen) von 
pflanzlichen Materialien wie Holz, Zellulose-
rückständen, Torf, Kokosnuss- und anderen 
Schalen.
Medizinische Aktivkohle (Carbo medicinalis) 
wird entsprechend der Vorgaben des Euro-
päischen Arzneibuchs [25] unter starker tro-
ckener Hitze meist aus Lindenholz oder Ko-
kosschalen gewonnen. Übrig bleibt der reine 
Kohlenstoff. Diese Kohle ist sehr porös und hat 
dadurch eine sehr große Oberfläche (ca. 1 300 
m2/g) mit adsorbierender Wirkung. Aktiv-
kohle wirkt lokal im Verdauungstrakt und 
bindet sehr gut organische Stoffe wie Schad-
stoffe, Viren, Bakterien und deren Toxine, um 
anschließend mit dem Stuhl ausgeschieden 
zu werden. Dadurch wird verhindert, dass 
giftige Stoffe aus dem Darm in den Blutkreis-
lauf gelangen [26]. In der Medizin wird Ak-
tivkohle – in Form von gepressten Tabletten 
–- zur Behandlung von harmlosen Durchfall
erkrankungen und Lebensmittelvergiftungen, 
aber auch in Vergiftungsnotfällen eingesetzt. 
Daher stammt auch der Gedanke an eine De-
tox-Wirkung.
Das Positive: Pflanzliche Aktivkohle ist ge-
ruchs- und geschmacksneutral, bleibt auch 
in sauren Flüssigkeiten stabil. Vom Körper 

#blackfood: Aktivkohle wirkt nicht stoffspezifisch, bindet also auch Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und Arzneimittel – 
und kann Schwermetalle enthalten. Zudem stellt sich die Frage, ob Aktivkohle in fertigen Lebensmitteln nicht schon voll „beladen“ ist?
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kann sie nicht aufgenommen werden. Die Hoffnung, den Kater 
mit Kohle-Smoothies zu verhindern, ist in der Theorie richtig. Die 
Aktivkohle kann einen Teil des Alkohols binden und unschädlich 
machen, sofern sie nahezu gleichzeitig genommen wird. Aller-
dings ist es dann mit der erwünschten Wirkung des Alkohols auch 
nicht mehr weit her.

Nachteilige Wirkungen
Das Negative: Die Aktivkohle wirkt nicht stoffspezifisch. Es wer-
den also auch Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzen-
stoffe gebunden und ausgeschieden. Die Wirksamkeit von zahlrei-
chen Arzneimitteln, insbesondere der Anti-Baby-Pille, Antidepres-
siva, Schmerzmitteln, Herz- und Diabetesmedikamenten, wird 
stark beeinträchtigt [27]. Darüber hinaus kann es bei zu viel Ak-
tivkohle auch zu Verstopfung oder gar Darmverschluss kommen.
Außerdem stellt sich die Frage, ob die Aktivkohle in fertigen Le-
bensmitteln nicht schon voll „beladen“ ist, und ihre Wirkung im 
Körper gar nicht mehr entfalten kann [26]. Bei einem selber frisch 
hergestellten Getränk sieht das vermutlich anders aus.

Über die Gefahr entscheidet die Dosierung
Entscheidend ist natürlich, wie viel Kohle überhaupt enthalten 
ist. Für die Verwendung als Lebensmittelfarbstoff gibt es keine 
Höchstmengen (quantum satis), es darf jedoch nur so viel einge-
setzt werden, wie für die gewünschte (Farb-)Wirkung unbedingt 
notwendig ist.
Handelsübliche schwarze Smoothies enthalten 0,4 % Aktivkohle 
auf 250 mL. Das entspricht 1 g – immerhin der Menge von 4 
Tabletten (à 250 mg). Und für ein Brotrezept werden auf 500 g 
Mehl sogar 4 gehäufte TL Aktivkohle (ca. 12 g) empfohlen. Zum 
Vergleich: Die Dosis bei Durchfällen beträgt 3- bis 4-mal täglich 
0,5–1 g.
Und es kommt neben der Dosis auch auf die Häufigkeit und die 
Dauer an. Ab und an ein bisschen Aktivkohle zu essen oder zu 
trinken, ist sicherlich kein Problem. Hinsichtlich der Langzeitwir-
kung gibt es aber keine aussagekräftigen Studien. Ein ADI-Wert 
(Acceptable Daily Intake) konnte laut EFSA [28] nicht festgelegt 
werden, da die Datenbasis zu gering sei.
Es wurde nur festgelegt, dass es eine Höchstmenge für den Ge-
halt an potenziell krebserregenden, polyzyklischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen (PAK) geben sollte. Der Reinheitsgrad von 
E 153 ist daher in der Verordnung (EU) Nr. 231/2012 spezifiziert 
worden. Erlaubt sind außerdem bis zu 50 μg/kg Benzo(a)pyren, 
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maximal 3 mg/kg Arsen, 2 mg/kg Blei und je 1 mg/kg Quecksil-
ber und Cadmium. Demnach könnte mit dem in einem Smoothie 
enthaltenen 1 g E 153 bis zu 1 µg Cadmium (ADI: 1 µg/kg Kör-
pergewicht [KG]/Tag) aufgenommen werden. Laut WHO liegt die 
vorläufig duldbare wöchentliche Menge für Blei (Provisional Tole-
rable Weekly Intake [PTWI]) bei 25 µg/kg KG und für Quecksilber 
bei 5 µg/kg KG. Die Schwermetallbelastung ist daher bei häufigem 
Konsum von Aktivkohle nicht zu vernachlässigen.
Die Gebrauchsinformation bei Medizinalkohle [29, 30] weist expli-
zit darauf hin, dass die Tabletten nicht zusammen mit Arzneimit-
teln eingenommen werden sollen, da deren Wirksamkeit vermin-
dert werden kann. Es ist ein Abstand von 2–3 Stunden einzuhalten. 
Der medizinische Einsatz sollte daher immer zeitlich begrenzt erfol-
gen, am besten in Absprache mit einem Arzt. Bei Lebensmitteln sind 
derartige Warnhinweise aber gar nicht erst vorgesehen.
Es bleibt zu hoffen, dass für Lebensmittel zumindest immer me-
dizinische Kohle verwendet wird. Bei Aktivkohleprodukten im Be-
reich Kosmetik (Gesichtsmasken) wurden von Öko-Test in 9 von 

15 Black Beauty-Produkten verbotene PAK ge-
funden [31]. Problematisch wird es also v. a. 
bei selbst kreierten Rezepten.

Problemfall Nahrungsergänzungsmittel
Deutlich kritischer als schwarz gefärbte Le-
bensmittel sind die angebotenen Nahrungser-
gänzungsmittel mit Aktivkohle zu sehen. Sie 
werden bspw. angepriesen als „Hochwirksame 
Formel gegen Blähungen, Gas, Völlegefühl, Sod-
brennen, akuten Durchfall und akute Lebensmittel-
vergiftung“, oder mit „können Giftstoffe entfernt 
werden, die eine allergische Reaktion verursachen“, 
aber auch gegen „Toxine aus Ihrem Verdauungs-
system, welche einen Kater verursachen“.
Als Detox-Kur zum „Magen-Darm-Trakt Ent-
giften, Reinigen, Verjüngen“ wird eine tägliche 
Dosis von 2-mal 2 TL (à 5 g) für 10 Tage emp-

Beispiel: Zeolithe zur Darmreinigung
Als „Basic Detox zur täglichen Entgiftung“ oder auch „Power Detox“ werden zahlreiche Pulver und Kapseln mit Zeolithen 
angeboten. Zu den Zeolithen (Vulkanmineralien) zählen verschiedene silikathaltige Mineralien wie bspw. Klinoptilolith 
(Naturzeolith).
Als Lebensmittel(-zutat) dürfen Zeolithe und auch Klinoptilolith in Europa nicht verkauft werden. Es wird als „nicht zuge-
lassene neuartige Lebensmittelzutat“ entsprechend der Novel-Food-Verordnung [39] bewertet und taucht daher immer 
wieder als Warnung im Europäischen Schnellwarnsystem für Lebensmittel (RASFF) [40] auf (zuletzt im Februar 2019).
Zeolithe sind jedoch als Medizinprodukte erhältlich. Vor dem Inverkehrbringen von Medizinprodukten ist keine staatliche 
Zulassung nötig, der Hersteller ist für Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit verantwortlich (Konformitätsbewertung).
Mit diesem angeblichen Detoxmittel werden gute Geschäfte gemacht: Während der Kilopreis für den Zeolith-Zusatz bei 
Futtermitteln (als Ballaststoff), Katzenstreu (für die Geruchsbindung), Geschirrspüler (als Ionenaustauscher) oder zur 
Verwendung im Straßenbau vergleichsweise niedrig ist (ca. 0,40 €/100 g für Katzenstreu), wird Zeolith bzw. Klinoptilo-
lith in Form von Medizinprodukt-Kapseln mit ca. 25 €/100 g teuer vermarktet.
Zeolith verfügt über eine Struktur mit Hohlräumen, sozusagen eine Art mineralischer Schwamm, und kann – ähnlich wie 
Aktivkohle – zwar Substanzen binden, ist aber nicht in der Lage, „schädliche“ von „unschädlichen“ Stoffen im Magen-
Darm-Trakt zu unterscheiden, bindet also ebenso wie Aktivkohle auch Mineralstoffe, Vitamine und Medikamente, sodass 
ein zeitlicher Einnahmeabstand unabdingbar ist.
Darüber hinaus fallen Zeolith-Produkte immer wieder durch problematisch hohe Aluminium- und Bleigehalte auf. Wie 
der Bericht der amtlichen Lebensmittelüberwachung Sachsen für 2017 [41] zeigt, müssen viele der angebotenen Pro-
dukte mit Zeolith-Klinoptilolith oder in Kombination mit Bentonit (Mineralerde) aufgrund der Aufmachung, Bewerbung 
und zugehöriger Kundenrezensionen im Internet als Lebensmittel eingestuft und beurteilt werden. Alle in dem Jahr 
untersuchten Produkte wiesen (natürlicherweise) auffällig hohe Bleigehalte auf (9,7–19,4 mg/kg). Und auch der TWI-
Wert (Tolerable Weekly Intake) für Aluminium wurde bei allen Produkten – z. T. erheblich – überschritten. Damit waren 
diese Lebensmittel weder zugelassen noch sicher, also keinesfalls verkehrsfähig. Darüber hinaus wurden sie aufgrund 
der Verwendung von unzulässigen krankheits- und gesundheitsbezogenen Angaben beanstandet.
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Zeolithe (Vulkanmineralien) dürfen in Europa nicht als Lebensmittel(-zutat) verkauft werden, sind jedoch als Medi-
zinprodukte erhältlich. Sie binden unspezifisch Substanzen und fallen immer wieder durch hohe Aluminium- und 
Bleigehalte auf. Auch in Katzenstreu werden sie eingesetzt.
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fohlen, alle 2 Monate zu wiederholen. Und 
wenn es dann noch heißt „Die Einnahme eines 
Teelöffels xy entspricht dem Verzehr von 25–30 
Kapseln oder 50–60 Pillen konventioneller Aktiv-
kohle“ muss man sich vielleicht doch Sorgen 
machen hinsichtlich der Unbedenklichkeit.
Andere Hersteller preisen ihr aus Bio-Kokos-
schalen hergestelltes Bio-Kohlepulver an mit 
„entschlackende Zutat in Getränken und Säften, 
zur Senkung des Cholesterinspiegels“. 
Ein weiteres Produkt soll bei der Gewichtsreduk-
tion helfen. Diese Kapseln enthalten „leistungs-
starke 1 000 mg“, empfohlen werden „je 3 Kap-
seln eine halbe Stunde vor und unmittelbar nach der 
täglichen Hauptmahlzeit“. Das wären 6 g täglich.
Außerdem gibt es als Nahrungsergänzungsmittel 
deklarierte Kombiprodukte wie „schlankmachenden 
Kaffee“ auf Basis von „Molkenprotein, Aktivkohle 
und L-Carnitin“, um den Abnehmprozess zu be-
schleunigen und fortzusetzen. Die verschärfte Va-
riante, ein „Power-Detox“-Getränkepulver enthält 
zusätzlich Kokosblütenzucker und Kurkuma. Es 
soll entzündungshemmend, schmerzstillend und 
bei Antriebslosigkeit und schnellerem Überstehen 
von Erkältungen helfen. Bei beiden Produkten 
dürfte der Kohlegehalt aber eher gering sein.

Rechtliche Einordnung
Natürlich sind viele dieser Wirkaussagen il-
legal und verstoßen sowohl gegen Art. 7 der 
Lebensmittelinformationsverordnung [32] als 
auch gegen Art. 10 der Health Claims-Verord-
nung [33].
Eine Wirkaussage ist allerdings tatsächlich von 
der EU zugelassen worden, nämlich „Aktivkohle 
trägt zur Verringerung übermäßiger Blähungen 
nach dem Essen bei“. Die Angabe darf aber nur 
für Lebensmittel verwendet werden, die pro 
angegebener Portion 1 g Aktivkohle enthalten. 
Damit die Angabe zulässig ist, sind die Ver-
braucherInnen darüber zu unterrichten, dass 
sich die positive Wirkung einstellt, wenn je 1 g 
mindestens 30 Min. vor bzw. kurz nach der 
Mahlzeit aufgenommen werden [34].
Es stellt sich allerdings die Frage, ob Aktiv-
kohle in dieser Menge rein rechtlich noch ein 
Farbstoff sein kann. Dann müsste er in der 
Zutatenliste laut Anhang VII, Teil B der LMIV 
[32] allerdings als „Farbstoff Pflanzenkohle“
oder „Farbstoff E 153“ auftauchen. Oder stellt
Aktivkohle eine (legale?) Zutat dar?
Gegen diese Mengen von Aktivkohle als legale
Zutat außerhalb der Verwendung als Farbstoff
spricht, dass bisher (Stand: 18.04.19) weder
eine Zulassung als neuartiges Lebensmittel
erfolgt [35], noch ein solcher Antrag [36] ge-
stellt worden ist.

Ansonsten ist Aktivkohle noch als technischer Hilfsstoff in Le-
bensmitteln zugelassen, sprich als Klärhilfsmittel z. B. für die Her-
stellung von Wein, Bier und Fruchtsäften oder als Fraktionier-
mittel zum Entfärben bei der Herstellung von Kakaobutter oder 
Glukosesirup. Diese Verarbeitungshilfsstoffe müssen aber aus 
dem Lebensmittel wieder entfernt oder „inaktiviert“ werden. Nur 
unbeabsichtigte, technisch unvermeidbare Rückstände des Stoffes 
können noch im Enderzeugnis vorhanden sein, sofern diese ge-
sundheitlich unbedenklich sind und sich technologisch nicht auf 
das Enderzeugnis auswirken [37].
Die Auffassung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM) [38] dazu ist sehr klar: „Da dem BfArM eine 
Verwendung von medizinischer Kohle als Lebensmittel nicht bekannt 
ist, ist hier von einer Beeinflussung von physiologischen Funktionen 
auszugehen, die die Wirkung durch die Ernährung übersteigt. […] Me-
dizinische Kohle ist [...] nach neuerer Auffassung als Medizinprodukt 
gem. § 3 Abs. 1 MPG einzustufen. […] Produkte, die unter das Medi-
zinproduktegesetz fallen, können keine Lebensmittel sein.“

Detox: juristisch gesehen toxisch

Grundsätzlich liegt laut Europäischem Gerichtshof [42] immer 
dann ein zulassungspflichtiger Gesundheitsbezug i. S. v. Art. 2 
Abs. 2 Nr. 5 Health Claims-Verordnung [33] vor, wenn eine Ver-
besserung der Gesundheit suggeriert wird oder wenn Werbeaus-
sagen vorgeben, dass ein potenzieller Schaden abgewendet wird.
Die ersten Gerichtsentscheidungen zu „Detox“ stammen aus dem 
Jahr 2015. In einer Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf [43] 
hieß es, dass die Bezeichnung „Detox“ für eine Kräutertee-Mi-
schung unlauter und daher zu unterlassen ist. Es handele sich um 
eine gesundheits- bzw. krankheitsbezogene Angabe gemäß Art. 
10 Abs. 1 Health Claims-Verordnung [33], welche nicht zugelas-
sen sei. „Detox“ werde vom allgemeinen Verkehr als „Entgiftung“ 
interpretiert, was eine Wirkung auf den Körper suggeriere. Die 
beklagte Firma hatte die Auffassung vertreten, „der vielfältig ver-
wendete Kunstbegriff „Detox“ impliziere beim maßgeblichen, normal 
informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrau-
cher keinen Zusammenhang zwischen dem Tee und der Gesundheit des 
Verbrauchers, sondern beinhalte lediglich einen Hinweis auf eine be-
stimmte Lebenseinstellung, ein Streben nach innerer Ausgeglichenheit 
und allgemeinem Wohlbefinden.“
Das Oberlandesgericht Celle [44] vertrat in einem anderen Verfahren 
die gleiche Auffassung wie das LG Düsseldorf [43]. Es wies zusätz-
lich darauf hin, dass sich die Angabe auf das Gesamtprodukt bezöge 
und daher auch keine evtl. noch „on hold“ liegenden Claims für 
Botanicals1 zu berücksichtigen seien. Der Anbieter ging in Revision, 
sodass 2017 der Bundesgerichtshof [45] urteilen musste. Demnach 
stellt die Bezeichnung „Detox“ eindeutig eine gesundheitsbezogene 
Angabe gemäß Health Claims-Verordnung [33] dar. 
Ein weiteres Verfahren, welches vor dem Oberlandesgericht Bam-
berg [46] und in der Revision ebenfalls vom Bundesgerichtshof 

1 �Unter Botanicals versteht man Pflanzenstoffe aller Art, die in Lebensmitteln als 
Zutaten verwendet werden (sollen).
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[47] abgeurteilt wurde, stellte darüber hinaus fest, dass die Be-
zeichnungen „Detox“ und „Detox mit Zitrone“ für einen Kräutertee
unzulässig seien, weil es an einer wissenschaftlichen Absicherung
der mit diesen Bezeichnungen angeblich verbundenen Wirkungs-
aussagen fehlt.
Damit ist die Ansage juristisch eigentlich eindeutig: Eine Bewer-
bung mit dem Begriff „Detox“ geht bei Lebensmitteln nicht [48].
Das führte dazu, dass diverse Hersteller ihre Lebensmittel jetzt mit
minimalen Änderungen des Begriffs Detox weiterhin vertreiben.
So sind mittlerweile Bezeichnungen wie minus Tox, antitox, d-tox,
freetox oder de-tox auf den Verpackungen zu finden – und müs-
sen alle einzeln verhandelt werden. Insbesondere im Internet wird
aber auch der Begriff „Detox“ selbst immer noch ganz offen und
vielfach verwendet. Hier fehlt es der Lebensmittelüberwachung
einfach an Kapazitäten, dagegen anzugehen.

Fazit

ErnährungswissenschaftlerInnen und MedizinerInnen stellen seit 
Jahrzehnten klar, dass es Giftstoffe, schädliche Ablagerungen 
oder sogenannte „Schlacken“, die mit irgendwelchen „reinigen-
den“ Stoffen aus dem Körper ausgeschwemmt werden müssen, 
nicht gibt. Dennoch hält sich der Mythos „Detox“ standhaft. In 
Zeitschriften, Foren, Blogs und sozialen Netzwerken erscheinen 
täglich neue Artikel, Erfahrungsberichte oder Rezepte. Wissen-
schaftliche Studien für die Wirksamkeit von Detox-Diäten bzw. 
-Produkten sind Mangelware.
Auch die Beschlüsse des Bundesgerichtshofs [45, 47] hält einige
Hersteller nicht davon ab, Lebensmittel mit „Detox“ oder mini-
malen Änderungen des Begriffes zu vertreiben. Vor allem online
sind zahlreiche Produkte zu finden. Eigentlich sollte es ja auch
die Aufgabe von Marktplatzbetreibern wie Amazon, eBay, Hood,
Yatego oder real sein, dafür zu sorgen, dass auf ihren Portalen
keine unzulässige Werbung betrieben wird und zumindest die
Kennzeichnungsvorschriften nach LMIV (Lebensmittelinforma-
tions-Verordnung) eingehalten werden [32].
Aber solange sie dafür nicht zur Verantwortung gezogen wer-
den (können), darf man sich nicht wundern, wenn immer wieder
Menschen getäuscht werden. Das gilt ganz besonders für soge-
nannte verletzliche VerbraucherInnen, sprich solche, denen durch
persönliche Betroffenheit/Notsituationen wie z. B. Krankheiten,
die nötige kritische Distanz beim Einkauf fehlt.
Aber es ist eben nicht nur die unzulässige Werbung. Ende Feb-
ruar gab es eine offizielle Warnung der Food and Drug Adminis
tration (FDA) mit einem Rückruf für GoLean Detox-Kapseln [49].
Sie enthielten Sibutramin, einen seit 2010 wegen erheblicher
Gesundheitsbedenken vom Markt genommenen Arzneistoff zur
Gewichtsreduktion und das wegen karzinogener Wirkung verbo-
tene Abführmittel Phenolphthalein. Solche Produkte gibt es leider
immer wieder – auch mit dem Begriff Detox im Namen oder in
der Beschreibung.

Solange die Gesundheit durch den Verzehr solcher Produkte nicht 
gefährdet ist, wird nur der Geldbeutel strapaziert. Bei ganz nor-
malen Tees, Gemüsesäften oder grünen Smoothies in normalen 

Mengen sind i. d. R. keine Probleme zu erwar-
ten. Einzelne Elemente, wie z. B. eine basische 
Ernährung oder einige Detox-Diäten, entspre-
chen teilweise sogar den DGE-Empfehlungen. 
Nicht zuletzt gehört zum gesunden Abneh-
men aber die Kombination mit verschiedenen 
Entspannungs- und Bewegungselementen 
dazu.
Wer allerdings längere Zeit extrem fastet oder 
bestimmte Lebensmittel dauerhaft meidet, ris-
kiert Nährstoffmängel. Die längerfristige Ver-
wendung von entwässernden Detox-Produk-
ten führt zu Störungen des Elektrolyt-Haus-
halts. Black Detox-Lebensmittel mit Aktivkohle 
können die Aufnahme von Nährstoffen und 
die Wirkung von Medikamenten blockieren. 
Nicht zuletzt: Bei wirklichen Gesundheitspro-
blemen oder gar Vergiftungen sind solche Le-
bensmittel, Maßnahmen und Kuren nicht nur 
wirkungslos, möglicherweise verhindern sie 
sogar den nötigen Arztbesuch.

Anstatt sich Gedanken zu machen, wie 
man den Köper reinigen kann, wäre es 
sinnvoller im Alltag darauf zu achten, 
dass möglichst wenig „Giftstoffe“ in 
den Körper gelangen – frei nach dem 
Motto „vorbeugen statt detoxen“!

Dr. Sigrid Röchter
Angela Clausen
Verbraucherzentrale NRW e. V.
Mintropstr. 27
40215 Düsseldorf
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